
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/5/22 4R116/07v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.2007

Norm

ZPO §64 Abs1 Z1 litb

ZPO §64 Abs1 Z1 litc

ZPO §64 Abs1 Z1 litd

ZPO §64 Abs1 Z1 lite

ZPO §64 Abs1 Z1 litf

EO §302

Rechtssatz

Die bewilligte Verfahrenshilfe befreit nicht von der Zahlung der Drittschuldneräußerungskosten. Eine Analogie zu § 64

Abs 1 Z 1 lit b ZPO (Kosten von Amtshandlungen außerhalb des Gerichtes, etwa Ö nen versperrter Vollzugsorte, ist

nicht geboten.

Drittschuldneräußerungskosten fallen nicht, auch nicht analog, unter die in § 64 Abs 1 Z 1 ZPO genannten Kosten und

Gebühren.
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4 R 116/07v
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